
154
1653 April 8 . , Luzern A
"MEMORIAL[VON SCHULTHEISS UND RAT VON LUZERN] WASS HERR LANDT-

VOGT [ IN WILLISAU] JOST [LUDWIG] PFIFFER [ IN SEINEM
AMTSGEBIET] . . . ZUO VERRICHTEN[HAT - BAUERNKRIEG! - ] "

"1 . Vor der gantzen Versambten [Amts ?- ] Gemeind Anzezeigen das der Oberkheit

[Schultheiss und Rat von Luzern] 3 wye auch den Anwäsenden Heren Abgesanten

[von den VI kath . Orten - VII ausg . LU - ; - unter den Vermittlern im

Bauernkrieg befand sich auch Beat  II . Zurlauben - ] mit hochem verwun¬

dern furkhormen 3 dass ettliche under Jnen 3 dass Jenige 3 was guet und Recht¬

lich usgesprochen und angenomen worden understandind 3 Zuo widerfächten 3

und mit Zimlichem trutz darwider Zehccndlen 3 welches aber ohn Zwyffel den

gemeinen Landtman [=Amtsgenossen ] nit lieb syn werde 3 darumben habe er

befelch Von synen Herren und Obern 3 erstlich der gantzen Gmeind 3 Zuo of¬

fenbahren und vorläsen Zelassen 3 was durch underhandlung der H gesanten

Von der Statt Lucem als Jrer Oberkheit guotwillig nachgelassen 3 dessgly-

chen auch den Rechtsspruch Jn welchem darüberhin 3 ein allgemeine verzychung

verloffner Unguoten Sachen begriffen sye.

Hit Zwyfflende 3 wan der gmein Mann eigentlich daruff losen 3 werde er fin¬

den das man Jre beschwärden und was sy Jnen schädlich bedunkht hate 3 ab-

genommen 3 und was Jnen nuzlich sye 3 Zuoerkhendt deshalber ob gott will

khein wyttere dag nit haben sonders sich Jnskönftig durch erweisende ge-

horsami glych wye andere [ luzemische ] Embter 3 deren ertheilten bewilli-

gung und nachlasses theillhafft Zemachen ursach Hemmen3 und nit durch

widerspanigkheiten sich derselben berauben 3 und Jn mehr grössere gefahr 3

wyttleuffigkheit costen und schaden wärffen werdendt . . .

2 . Hernach wan die Zwey stuckh verläsen werden Soll H Landtvogt erholen 3 das

derwyl der Embter besazung halber 3 Jm Rechtsspruch 3 usserhalb des Schult-

hessen Ambt 3 sy die [Bürger ] von Hillisauw an die Oberkheit gewisen wor¬

den umb mehrere gnad Oder Enderung Anzehalten . Als habend Jme syne H und

Oberen befolchen Jnen das schryhen Jnsgemein Vorzeläsen 3 welches die H

Gesanten verschinen Sontags [=6 . April] 3 Jn die Statt und Land Hillesauw



äbgahn lassen:

3 . Nach selbiger abhörung 3 mag er dan Vemers erlütem , wohin der Jnhalt des¬

selben zile und gemeint sye } undt was hieruff der Oberkheit deliberation

sye über die Embterbesazung.

Und hieruff tentieren ob sy schweren wollendt wirdt auch woll Zesinn Zeleg-

gen wüssen 3 was den gemeinen Mann Jn den Embtem für Nutz oder schaden ge-

lägen:

Und Je nach dem die disposition der gemüetem syn wurdt 3 Je nach derselbi-

gen sich Zu richten wüssen.

Cantzlei der Statt Lucem

[sig . ] Stattschryber [Ludwig ] Hartman

"Copta d&i Jn &tAuktlon nacheA If/tttUauiV . . . H. Landtvogt Jo6t [ Ludwtg ] PfitfifieA

und Haupt . [und Luz &in &i Rat Ntklaui ] ß l fi  c h e k . "

1 ) vgl . Liebenau/Bauernkrieg II , 180

Konzept , von Beat II . Zurlauben , mit Dorsualnotiz
AH 76 , 515 - 518 - Seite 517 leer
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